
   

 

Der Vorsitzende Mücke, 27.08.2012 

des Haupt- u. Finanzausschusses 

 

P r o t o k o l l 
 

über die 13. öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Mücke am 

Mittwoch, 22.08.2012, Ort: Gemeindeverwaltung (Sitzungssaal), Im Herrnhain 2, 35325 

Mücke-Merlau.  

 

Anwesend: 

 

Vorsitzende/r 

 

Frau Hannelore Rühl  

 

Mitglieder 

 

Herr Ottmar Traum i.V.f. Stiehler, Kurt 

Herr Thomas Röhrich i.V.f. Zimmer, Hans-Jürgen 

Herr Günter Zeuner  

Herr Ulf Immo Bovensmann  

Frau Dr. Anneliese Brunn  

Herr Prof. Dr. Hubertus Ewald Brunn  

Herr Dr. Udo Ornik  

 

Schriftführung 

 

Frau Laura Sommerfeld  

 

Entschuldigt: 

 

Mitglieder 

 

Herr Kurt Stiehler  

Herr Hans-Jürgen Zimmer  

 

 

 

 

Verlauf und Ergebnis der Sitzung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  

 Die Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Frau Hannelore Rühl, eröffnete 

um 19.33 Uhr die Sitzung. Sie begrüßte die Ausschussmitglieder, Herrn Bürgermeis-

ter Weitzel, die Schriftführerin, Herrn Kromm von der Interessengemeinschaft 

Windhain sowie einen Zuhörer. Anschließend stellte die Vorsitzende die Beschluss-

fähigkeit fest, gegen die ordnungsgemäß ergangene Einladung wurden keine Ein-

wände erhoben. 

 



Frau Vorsitzende Rühl lies die Ausschussmitglieder über die Erweiterung der Ta-

gesordnung um den Tagesordnungspunkt 2.1 Baugebiet „Wallenbach“, Ortsteil Nie-

der-Ohmen, Verkauf eines Grundstückes abstimmen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

 

 

2. Baugebiet "Wallenbach", Ortsteil Nieder-Ohmen - Verkauf eines Grundstückes 

Vorlage: V/030 

  

Sach- und Rechtslage: siehe Tischvorlage. 

Die Vorlage wird Bestandteil der Originalniederschrift 

  

Beschluss: 

 

 Dem Verkauf des Bauplatzes Flur 9, Nr. 127, in der Gemarkung Nieder-Ohmen an 

die nachfolgend aufgeführten Bewerber wird zugestimmt: 

 

 Anna und Waldemar Hebert, Am Kammerpfad 24, 35305 Grünberg 

 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

   

  

2.1. Baugebiet "Wallenbach", Ortsteil Nieder-Ohmen, Verkauf eines Grundstückes 

Vorlage: V/045 

  

Sach- und Rechtslage: siehe Tischvorlage. 

Die Vorlage wird Bestandteil der Originalniederschrift 

 

 Beschluss: 

 

 Dem Verkauf des Grundstückes Flur 9, Nr. 215/6 in der Gemarkung Nieder-Ohmen 

an Herrn Otto Rhiel, Dieselstraße 6, 35325 Mücke, zum Preis von 86,00 €/m² (zu-

züglich Kläranlagenbeitrag) wird zugestimmt. 

 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

   

  

3. Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung der Gemeinde Mücke und deren Aus-

schüsse 

Vorlage: V/037 

  

Sach- und Rechtslage: siehe Tischvorlage. 

Die Vorlage wird Bestandteil der Originalniederschrift 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt bestand Diskussionsbedarf und es gab zu verschie-

denen §§ Änderungsanträge bzw. Anträge auf Streichung. 

 

Es wurde einvernehmlich entschieden, über bestimmte §§ einzeln abzustimmen. 

 



Im § 14 „Antragskonkurrenz“ Abs. 5 muss es heißen „Für die Reihenfolge der Ab-

stimmung gilt § 25 (anstatt § 26) Abs. 4. 

 

§ 15 „Anfragen“ Abs. 1 Satz 5  
Die Fraktionen CDU u. Bündnis 90/Die Grünen beantragten diesen Satz wie folgt 

abzuändern: „Der Gemeindevorstand beantwortet die Anfragen schriftlich oder 

mündlich in einer der nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung.“ 

(„der nächsten Sitzungen“ soll ergänzt werden). 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig so beschlossen 

Somit ist dieser Zusatz mit in die Geschäftsordnung aufzunehmen. 

 

§ 15 „Anfragen“ Abs. 3  
Des Weiteren beantragten die CDU und Bündnis 90/Die Grünen - Fraktionen die 

Streichung des kompletten 3. Absatzes. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen,  

Der Antrag wurde daher abgelehnt und der § 15 Abs. 3 bleibt bestehen. 

 

§ 21 „Beratung“  
Es wurde ebenfalls ein Antrag auf Streichung dieses kompletten § von den Fraktio-

nen CDU und Bündnis 90/Die Grünen gestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 

Somit wurde der Antrag abgelehnt und der § 21 bleibt bestehen. 

 

§ 23 „ Redezeit“ 

Hierzu reichte Herr Traum einen Änderungsantrag ein, der Bestandteil der Original-

niederschrift wird.  

 

Herr Traum stellte den Antrag, diese Änderung mit in die Geschäftsordnung aufzu-

nehmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 

Somit wird die Geschäftsordnung um die Ergänzungen erweitert  

 

Die Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellten einen Antrag auf Strei-

chung des kompletten § 23. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 

Daher wurde dieser Antrag abgelehnt und der § 23 bleibt in abgeänderter Form be-

stehen. 

 

 

 



§ 24 „Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen“ Abs. 3 

Die Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellten einen Antrag auf Strei-

chung des Abs. 3. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 

Somit bleibt dieser § mit dem Abs. 3 in der Geschäftsordnung bestehen. 

 

§ 27 „Ordnungsmaßnahmen gegenüber Gemeindevertreterinnen und Gemein-

devertretern sowie Mitgliedern des Gemeindevorstandes“ 

Die Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellten den Antrag im Abs. 2 

Satz 1 den letzten Halbsatz „oder die Redezeit überschreiten“ zu streichen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 

Der Antrag wurde abgelehnt und dieser Halbsatz bleibt so bestehen. 

 

Hinweis:  

§ 33 erscheint doppelt, daher muss der § 33 „Stimmrecht, Teilnahme von Mitglie-

dern anderer Gremien bzw. Gruppierungen“ in § 32 abgeändert werden. § 33 bleibt 

als „Anhörungspflicht“ bestehen. 

 

§ 38 „Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung“ Abs. 1 

Die Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellten den Antrag Abs. 1 kom-

plett zu streichen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

3 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 

Somit bleibt der § 38 Abs. 1 in der Geschäftsordnung bestehen. 

 

§ 39 „Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung“ 

Hierzu wurde von den Fraktionen CDU und Bündins 90/Die Grünen folgende Ände-

rungen beantragt: 

1. Der 1. Satz „Die Gemeindevertretung kann für Zuwiderhandlungen gegen Be-

stimmungen der Geschäftsordnung Geldbußen bis zum Betrage von 50,00 Euro 

beschließen.“ soll komplett gestrichen werden. 

2. Der 2. Satz soll wie folgt abgeändert werden: “Bei mehrmals wiederholten Zu-

widerhandlungen gegen diese Geschäftsordnung kann die Gemeindevertre-

tung den Ausschluss auf Zeit, längstens für drei Monate, beschließen. 

       („…anstellle von Geldbußen auch“ ist zu streichen.) 

3. Der 3. Satz soll folgendermaßen abgeändert werden: „Die oder der Vorsitzen-

de hat darauf zu achten, dass der Sitzungsausschluss eingehalten wird.“  

       („…die Zuwiderhandelnde oder den Zuwiderhandelnden schriftlich zur Zahlung     

       der Geldbuße aufzufordern und…“ ist zu streichen.) 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig 

Somit wurde dieser § 39 – wie oben beantragt - abgeändert. 

 

 



Die Verwaltung wurde beauftragt, die Verweise und Nummerierungen auf ihre 

Stimmigkeit hin zu überprüfen. 

 

 Beschluss: 

 

 Der Haupt- und Finanzausschluss hat über den Entwurf beraten und empfiehlt der 

Gemeindevertretung die Geschäftsordnung mit den oben genannten Änderungen.  

 

 Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

  Ja 5  Nein 3   

  

4. Mitteilungen und Anfragen 

  

 Seitens der CDU-Fraktion wurde ein Rederecht für Herrn Kromm beantragt. 

Dieses wurde ihm gewährt. 

  

Herr Kromm trug verschiedene Anliegen der Interessengemeinschaft Windhain vor, 

die dabei gestellten Fragen wurden größtenteils von Herrn Bürgermeister Weitzel 

beantwortet.  

 

Herr Zeuner erkundigte sich nach dem weiteren Verfahren seitens der Gemeinde 

bezüglich des Lutherweges. Die Gründungsversammlung ist auf den 12.09.2012 

datiert. Herr Bürgermeister Weitzel erklärte hierzu, dass noch nicht entschieden 

wurde, ob die Gemeinde Mitglied wird. Es ist beabsichtigt.  

  

Herr Bovensmann fragte an, ob eine Feier bezüglich „40 Jahre Großgemeinde Mü-

cke“ geplant werden soll. Herr Weitzel verwies Herrn Bovensmann an den Ältesten-

rat, in dem dies bei Interesse thematisiert werden könnte. 

 

Weiterhin fragte Herr Bovensmann an, wie hoch die Kosten für einen Einsatz bei 

Fehlalarm der Feuerwehr sind. Herr Bürgermeister Weitzel erklärte hierzu, dass 

nach bisheriger Handhabung der erste Einsatz bei Fehlalarm kostenlos sei, weitere 

Einsätze im Kalenderjahr nach Satzung abgerechnet werden. 

 

 

   

  

 

 

 

Ende der Sitzung:    22.10 Uhr 

 

 

     

Vorsitzende    Schriftführerin 
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